
Ilm grundsätztich Schwierigkeiten mit Potizei und Gemeinde zu vermeiden, rät Wallner: ,,lm ldealfall meldet der Veranstalter Zeitraum und Art
des-Lagerteuers. Dann wisien wir Bescheid. F0T0:wRt-ottAuSt-

Sind Lager- und Grillfeuer erlaubt?
HEISSES THEMA / Große Verunsicherung in der Bevölkerung: Welches Feuer darf man
wann wo entztinden? Die NÖN hat nachgefragt und fand gleich mehrere Antworten.
VOII ALEXAI{DRA HALOUSKA

KL0STERNEUBURG / 30. April.
Montagnacht. 1.30 Uhr. Die Frei-
willige Feuerwehr Kritzendorf
rückt zu einem Brandverdacht
aus. Eine aufrnerksame Anraine-
rin bemerkt lautes l(nistem trnd
einen Feuerschein am Nachbar-
grundstück. Sie sieht Flammen
an der Hauswand hinauüüngeln
und wätrlt sofort den Notruf. Die
Mannschaft trifft wenige Miriu-
ten später an der veimuteten
Brandstelle an. Als die Florianis
die Sachlage prüfen, steht fest Es
handelt sich lediglich um ebwil-
lentlich gelegtes Lagerfeuer. Fi.i'r
die Feuerwehr Kritzendorf ist es
nicht der erste Fetrlalarm dieser
Art.

Erst arn Donnerstag wurde
auch in Scheiblingstein über jene
Problematik des Grill- und La-
gerfeuers diskutiert. Bei der

Sprechstunde,,BüLrgermeister irn
Ort" meldete sich eine leidge-
prüfte Anrainerin zü WorL ,,Iedes
Mal, wenn wir ein Grillfeuef an-
zünden. bekornmen wir Be-
schwe'rden." Die Frage aus der
Bürgermnde folgte prompt:
,,Dürfen wir nun Feuer machen
oder nicht?"

Bei Lagerfeuer nur
trockenes Holz venrenden
Die NÖN recherchierte und

fand auf der Homepage der
Stadtgemeinde Klostemeuburg
folgende Information: ,,Seit Au-
gust 2010 gelten geäinderte Be-
stimmüngen fiu das Verbrennen
von biogenen Materialien.* Laut
Bundesluffreinhaltegesetz ist so-
wohl das punktuelle als auch das
flächenhafte Verbrennen von
biogenen Materialien sowie das
Verbrennen nicht biogener Ma-
terialien außerhalb dafi.lr be-

stirhmter Anlagen verboten."
Vom Verbot ausgenomirren sind
unter anderem t-agerfeuer und
Grillfeuer, die aussclrließlich mit
trockenem unbehandeltem Holz
oder rnittels Holzkohle beschickt
werden." Weiters erließ'Iandes-
hauptrnann Dr. Erwin Pröll eine
Ausnahmeverordnung vom Ver-
brennungsverbot fii'r biogene
Materialien. Dazti gehören vor
allem Feuer im Rahmen von
Brauchtumsveranstalt rngen wie
Oster-, Sonnwend- und Johan-
nesfeuer.

,,Besser einmal zu viel
als einmal zu wenig anrufen"

' Pressesprecher der niederös-
terreichischen Feuerwehr Franz
Resperger betont,ilieber einmal
zu viel als einmal zu wenig anru-
fen! Es hätte sich ja wtklich um
einen Brand handeln können."
Nur eines verärgert die Florianis:
,,Wenn die Leute uns nur zu. ei-
nem Feuer rufen, um einen
Nachbarschaftsstreit auszutra-
gen."

Laut Angaben der Klostemeu-
burger Polizei finden dennoch
regelmäßig illegale Verbrennun-
gen statt. Chefinspektor Georg
Wallner berichtet ,,Wäihrend der
brave Bürger seinen Gartenabfall
beim Reryclinghof abliefert, ver-
brennt ein anderer seinen Griirr-
schnitt in der Nacht." Und auch
unerlaubte,,stimmungsfeuer" in
gef?ihrdeten Gebieten sind keine
Seltenheit.

Die meisten gesetzwidrigen
Flammen verzeichnet die Polizei
in der hinteren Au des Strand-

bads sowie in der Strombadsied.
lung.

Um Probleme zu vermeiden:
Lagerfeuer Polizei melden
Am 31. lNdärz 2OI2 verordnete

die Bezirkshaupünannschaft
diesbezüglich ein besonderes
Verbot,,Im Verwaltungsbezirk
Wien-Umgebung sind das Rau-
chen sowie jegliches Feuerent-
zünden im Wald und in dessen
Geftihrdungsbereich verboteh."
Das Verbot tritt bis 31. Oktober
2012 nr Kraft. In den letzten vier
Wochen fanden allein in Nieder-
österreich 50 Wald- undWiesen-
brände statt.

Welche Regelungen gelten nun
für Weidlingbach oder Schei-
blingsteiner Grundstücke (die
meisten befinden sich in Wald-
nähe)? Bezirkshauptrnannstell-
vertreter Mag. Markus Gunda-
cker erklärt ,,Als Geführdungsbe-
reich gelten jene Gebiete, in de-
nen ein Brandüberschlag rnög
lich ist.- Somit ist immer ein Si-
cherheitsabstand einzuhalten."
Kleine Grillfeuer auf Privat-
grundstücken seien davon nicht
betroffen. ,,Sonnwendfeuer
könnten problematisctt werden",
gibt Gundacker zu bedenken.

Bei Nichteinhalten des Ver-
brennungsverbots von biogenen
Materialien muss ein Bürger mit
3.630 Euro, bei Nichteinhalten
der landesrechtlichen Bestim-
mungen (Sicherheitsabstände
etc.) mit 3.650 Ewo rechnen.

*Dabei handelt es sic[um Materialien
pflanzlicher Herkunft, besonders Stroh, Reb-
holz, Baumschnitt, Grasschnitt und Laub.


